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Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBL. I S. 3634), in der zurzeit geltenden Fassung.

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBL. I S. 3786), in der zurzeit geltenden Fassung.

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 I S. 58), in der
zurzeit geltenden Fassung.

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung - (BauO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.08.2018 (GVBl. NRW. Nr. 19 S. 421 ff.), in der zurzeit geltenden Fassung.

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung  vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit geltenden Fassung.
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geplante 4. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 4           

E

I. Zeichnerische Festsetzungen

überbaubare Grundstücksfläche gem. § 23 (1) BauNVO  (i.V.m. textl. Festsetzung Nr. 3) 
nicht überbaubare Grundstücksfläche gem. § 23 (1) BauNVO 

Baugrenze
gem. § 23 BauNVO   

Grenze des räumlichen Änderungsbereiches

gem. § 16 (5) BauNVO

Art und Maß der baulichen Nutzung 

Grenze des räumlichen Änderungsbereiches des Bebauungsplanes

0,3

gem. § 20 BauNVO 
Geschoßflächenzahl

gem. § 19 BauNVO

0,5

Grundflächenzahl

gem.   § 9 (7) BauGB

gem.  §  9 (1) Nr. 1 BauGB

SO

Zahl der zulässigen Vollgeschosse als Höchstgrenze
gem. § 16 (4) BauNVO 

II

offene Bauweise, nur Einzelhäuser zulässig
gem. §  22 BauNVO 

gem. § 10 BauNVO   (i.V.m. textl. Festsetzung Nr. 1)
Sondergebiet, das der Erholung dient; Zweckbestimmung: Ferienhausgebiet

Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksfläche

Verfahrensvermerke

Sonstige erläuternde Planzeichen

Grenze vorhandener Flurstücke 
29

vorhandenes Gebäude mit Hausnummer

Gestalterische Festsetzungen gem.  §  9 (6) BauGB i.V.m. § 89 BauO NRW

Art und Maß der baulichen Nutzung   gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB

1. Die Nutzung muss dem § 10 (4) BauNVO entsprechen.
Dauerhaftes Wohnen ist unzulässig.
Kleintierhaltung sowie die Errichtung damit verbundener Anlagen (Ställe, Volieren etc.) sind unzulässig.

2. Die Gebäudehöhe darf max. 7,00 m betragen. Als Gebäudehöhe gilt der lotrechte Abstand vom Niveau der
Erschließungsstraße vor dem Grundstück in der geometrischen Mitte des Gebäudes bis zum höchsten 
Punkt der Dachkonstruktion.

Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksfläche
gem. §16 (5) BauNVO
3. Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

Gestalterische Festsetzungen  gem.  §  9 (6) BauGB i.V.m. § 89 BauO NRW

4. Die Dachneigung darf max. 25° betragen. Bei untergeordneten Bauteilen sowie Garagen und überdachten
Stellplätzen sind auch andere Dachneigungen und -formen zulässig.

5. Die Dacheindeckung darf nur aus schieferfarbenen Materialien bestehen. Die Außenwandflächen dürfen in
ihren wesentlichen Teilen nur in naturfarbenen Holz und/oder in weißen/grauen Putzflächen erstellt werden.
Gebäude in massiver Rundbohlenbauweise sind ausdrücklich zulässig.

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstiger Bepflanzung
gem.  §  9 (1) Nr. 25 a BauGB
f

6. Innerhalb der Anpflanzungsfläche erfolgt die Neuanpflanzung einer Feldhecke. Folgende Arten sind zu ver-
wenden:
Bäume 2. Ordnung:
Eberesche bzw. Vogelbeere (Sorbus aucuparia), Vogel-Kirsche (Prunus avium), Hainbuche (Carpinus 
betulus), Wildbirne (Pyrus communis), Wildapfel (Malus sylvestris).
Sträucher:
Schlehe (Prunus spinosa), Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna), Haselnuss (Corylus avellana),
Hunds-Rose (Rosa canina), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Faulbaum (Rhamnus frangula), Blut-
Hartriegel (Cornus sanguinea), Gewöhnlicher Schneeball (Viburnum opulus), Sal-Weide (Salix caprea), 
Liguster (Ligustrum vulgare)
Pflanzgröße:
Bäume 2. Ordnung: Heister, 2-3 x verpflanzt, 150-175 cm, Pflanzung unregelmäßig in Trupps zu 3-4 
Pflanzen, Anteil ca. 10%
Sträucher: v. Strauch, 3-5 Triebe, 100-120 cm bei mittel- bis hochwachsenden Sträuchern, 80-100 cm bei
schwach wachsenden Sträuchern
Pflanzabstand:
1,00 x 2,00 m, Dreiecksverband
Pflege:
Anwuchskontrolle, Pflegegang im ersten Jahr mit Ersatz abgängiger Pflanzen, Entwicklungspflege in den
ersten 3 Standjahren, Unterhaltungspflege

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur, Boden und
Landschaft     gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB

7. Die Außananlagen der einzelnen Ferienhausgrundstücke sind zu mindestens 50 % wasseraufnahmefähig
bzw. wasserdurchlässig zu belassen oder herzustellen, zu begrünen, zu bepflanzen und dauerhaft zu er-
halten. Der Einbau von (Zier-) Schotter, Kies oder ähnlichen Materialien zur Gestaltung ist nicht zulässig.
Die befestigten Flächen für Garagen, Stellplätze, Zufahrten und Zugänge sowie Mülltonnenstandorte dürfen
maximal 50 % des Vorgartenbereichs in Anspruch nehmen. Für die Befestigung der Vorbereiche der Garagen,
der Stellplätze, der Zufahrten und Zugänge sowie Müllstandorte sind wasserdurchlässige Materialien wie z. B.
Schotterrasen, Rasengittersteine oder versickerungsfähige Steine zu verwenden.
Beim Vorgartenbereich handelt es sich um den Grundstücksbereich zwischen der Straßenbegrenzungslinie
und straßenseitiger Gebäudeflucht (Baugrenze).

II. Textl. Festsetzungen

Altlasten und Kampfmittel
Sind bei der Durchführung von Bauvorhaben beim Erdbau außergewöhnliche Verfärbungen festzustellen oder
werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und die Stadt Winterberg als
örtliche Ordnungsbehörde (Tel. 02981/800-0) und/oder die Bezirksregierung Arnsberg, Staatlicher
Kampfmittelräumdienst (Tel. 02931/82-2144 oder 02331/69-270) zu verständigen.
Werden bei Tiefbauarbeiten Anzeichen fester, flüssiger oder gasförmiger Kontamination festgestellt, so sind die
Stadt Winterberg als örtliche Ordnungsbehörde (Tel. 02981/800-0) sowie die untere Abfallwirtschafts- und
Bodenschutzbehörde des Hochsauerlandkreises in Meschede (Tel. 0291/94-0) umgehend zu informieren.

Denkmalschutz/Bodendenkmalpflege
Bei Bodeneingriffen können Baudenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte
Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen
und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und pflanzlichen Lebens aus Erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt
werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt/Gemeinde als Untere Denkmalbehörde und/oder der
LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe, (Tel. 02761 - 93750, Fax 02761 - 937520), unverzüglich
anzuzeigen. Das entdeckte Bodendenkmal und die Entdeckungsstätte sind bis zum Ablauf von einer Woche nach
Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Obere Denkmalbehörde die Entdeckungs- stätte vorher freigibt
oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Die Obere Denkmalbehörde kann die Frist verlängern, wenn die
sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des Bodendenkmals dies erfordern und dies den Betroffenen
zumutbar ist (§ 16 Abs.2 Denkmalschutzgesetz NW). Gegenüber der Eigentümerin oder dem Eigentümer sowie
den sonstigen Nutzungsberechtigten eines Grundstücks, auf dem Bodendenkmäler entdeckt werden, kann
angeordnet werden, dass die notwendigen Maßnahmen zur sachgemäßen Bergung des Bodendenkmals sowie
zur Klärung der Fundumstände und zur Sicherung weiterer auf dem Grundstück vorhandener Bodendenkmäler zu
dulden sind (§ 16 Abs. 4 Denkmalschutzgesetz NW).
Verwendung von Mutterboden
Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 ist bei Errichtung oder Änderung von baulichen Anlagen der
Oberboden (Mutterboden), in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung zu schützen. Er ist vordringlich
im Plangebiet zu sichern, zur Wiederverwendung zu lagern und später wieder einzubauen.
Artenschutz
Zur Vermeidung der Verbotstatbestände sollte eine Begrenzung der Inanspruchnahme von Vegetationsbeständen
auf Zeiten außerhalb der Brutzeit (01. März bis 30. September) erfolgen. Räumungsmaßnahmen sämtlicher
Vegetationsflächen sind dementsprechend nur zwischen dem 1. Oktober und dem 28. Februar zulässig.
Die Aktivitäten der Baumaßnahmen (Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Materiallagerung etc.) sollen auf
zukünftig überbaute Bereiche beschränkt werden. Damit kann sichergestellt werden, dass zu erhaltende Gehölz-
bestände und Vegetationsbestände der näheren Umgebung vor Beeinträchtigung geschützt sind und auch weiter-
hin eine Funktion als Lebensraum übernehmen können.
Bei der Bauausführung ist etwaigen Hinweisen auf vorkommende geschützte Tier- und Pflanzenarten nachzu-
gehen und in diesem Fall unverzüglich die Untere Landschaftsbehörde des Hochsauerlandkreises als für den
Artenschutz zuständige Behörde zu informieren.

Starkregenereignisse
Aufgrund der Lage am unteren Ende einer ausgedehnten Hanglage muss bei Starkregenereignissen mit wild
abfließenden Oberflächenwasser gerechnet werden. Das gesetzliche Gebot zur Schadensreduktion (§ 5 Abs. 2
WHG) ist zu beachten. Zum Objektschutz wird daher folgendes empfohlen:
Errichtung wasserdichter Keller (z. B. weiße Wanne)
Öffnungen an den Gebäuden bis über Gelände (Kellerfenster, Türen, Be- und Entlüftungen, Mauerdurch- 
leitungen etc.) sind so dicht zu gestalten, dass wild abfließendes Wasser nicht in das Gebäude eindringen 
kann.
Da gem. § 37 WHG nachteilige Veränderungen des Oberflächenabflusses für angrenzende Bebauung und
Grundstücke durch Baumaßnahmen nicht zulässig sind, dürfen keine Geländeveränderungen (Auffüllungen,
Aufkantungen etc.) durchgeführt werden, die wild abfließendes Wasser aufstauen oder schädlich umlenken
können.

Wasserschutzgebiet
Das Plangebiet liegt innerhalb des Wasserschutzgebietes (WSG) "Winterberg-Niedersfeld", Schutzzone III. Die
Genehmigungs- und Verbotstatbestände der Wasserschutzgebietsverordnung "Winterberg-Niedersfeld" sind zu
beachten.

mit Flurstücksnummer

gem. § 16 BauNVO   (i.V.m. textl. Festsetzung Nr. 4) 
Zulässige Dachform: Satteldach 

SD
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vorhandene Böschung

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern
gem. § 9 (1) Nr. 21a BauGB  (i.V.m. textl. Festsetzung Nr. 9) 

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstiger 
gem.  §  9 (1) Nr. 21a BauGB

gem. § 16 BauNVO   (i.V.m. textl. Festsetzung Nr. 4) 
maximal zulässige Dachneigung: 25°DN

max. 25°

Bepflanzung

IV. Hinweise

Übersichtsplan (ohne Maßstab)

gem.  §  9 (7) BauGB 

Vorschlag zur Grundstücksteilung

Urfassung des Bebauungsplans ohne bisherige Änderungen (ohne Maßstab)

Aufstellungs- bzw. Änderungsbeschluss
gem. § 2 (1) BauGB

Die Aufstellung der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4
"Auf der Heide" ist  gem. § 2 (1) BauGB am 24.06.2021 durch
den Rat der Stadt Winterberg beschlossen worden.
Der Beschluss ist am 30.06.2022 ortsüblich bekannt gemacht
worden.

Winterberg, den 01.07.2022

gez. Ralf Lefarth
..........................
Der Bürgermeister
i. A.

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der
Behörden
gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB

Der Bau- und Planungsausschuss der Stadt Winterberg hat in
seiner Sitzung am 07.06.2022 den Bebauungsplanentwurf
zugestimmt und die Beteiligung der Öffentlichkeit und der
Behörden gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB beschlossen.
Ort und Dauer der Beteiligung der Öffentlichkeit wurde am
30.06.2022 ortsüblich bekannt gemacht.
Der Bebauungsplanentwurf und die Begründung haben vom
11.07.2022 bis 12.08.2022 gem. § 3 (1) BauGB im Bürger- und
Stadthaus der Stadt Winterberg während der Dienststunden zu
jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen.
Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden
gem. § 4 (1) unterrichtet.

Winterberg, den 15.08.2022

gez. Ralf Lefarth
..........................
Der Bürgermeister
i. A.

Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden
gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB

Der Bau- und Planungsausschuss der Stadt Winterberg hat in
seiner Sitzung am 17.01.2023 den Bebauungsplanentwurf
zugestimmt und die Beteiligung der Öffentlichkeit und der
Behörden gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB beschlossen.
Ort und Dauer der Beteiligung der Öffentlichkeit wurde am
25.01.2023 ortsüblich bekannt gemacht.
Der Bebauungsplanentwurf und die Begründung haben vom
01.02.2023 bis 03.03.2023 gem. § 3 (2) BauGB im Bürger- und
Stadthaus der Stadt Winterberg während der Dienststunden zu
jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen.
Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden
gem. § 4 (2) unterrichtet.

Winterberg, den 06.03.2023

gez. Ralf Lefarth
..........................
Der Bürgermeister
i.A.

Satzungsbeschluss
gem. § 10 (1) BauGB

Der Rat der Stadt Winterberg hat den Bebauungsplanentwurf
nach Prüfung der Stellungnahmen gem. § 3 (2) und § 4 (2)
BauGB in seiner Sitzung am 27.04.2023 gem. § 10 (1) BauGB
beschlossen und die Begründung gebilligt.

Winterberg, den 28.04.2023

gez. Ralf Lefarth
..........................
Der Bürgermeister
i. A.

Ausfertigung
Dieser Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichnung und
textlichen Festsetzungen, stimmt mit dem Satzungsbeschluss
des Rates der Stadt Winterberg vom 27.04.2023 überein.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Winterberg, den 28.04.2023

gez. Michael Beckmann    gez. Pauline Schmitt
........................           .......................
Der Bürgermeister      Schriftführerin

Inkrafttreten
gem. § 10 (3) BauGB

Der Satzungsbeschluss ist gem. § 10 (3) BauGB am 11.09.2023
ortsüblich bekannt gemacht worden.
Die Bekanntmachung enthält den Hinweis, wo und wann der
Bebauungsplan mit Begründung eingesehen werden kann. In
dieser Bekanntmachung wurde ebenfalls auf die Vorschrift des
§ 44 (3) und (4), § 215 (1) BauGB und § 7 (6) GO NW
hingewiesen. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Winterberg, den 12.09.2023

gez. Ralf Lefarth
....................................
Der Bürgermeister
i. A.

Bescheinigung

Die Übereinstimmung dieses Planes einschließlich aller Fest-
setzungen und Verfahrensvermerke mit dem Original wird hiermit
bescheinigt.

Winterberg, den ..........................

..........................
Der Bürgermeister
i. A.

gem. § 18 BauNVO 
maximal zulässige Gebäudehöhe in Metern (i.V.m. textl. Festsetzung Nr. 2)

GH max.

mögliche Bebauung

Geltungsbereich rechtskräftiger Bebauungsplan Nr. 4 "Auf der Heide"

4. Änderung und Erweiterung
Bebauungsplan Nr. 4
"Auf der Heide"
OT Niedersfeld

Satzungsfassung

Satzungsfassung

Die Planung erzeugt ein Kompensationsdefizit in Höhe von 5.979 Biotopwertpunkten.
Der ermittelte Kompenstionsbedarf wird auf einer Teilfläche der Flurstücke 748 und 749 der Flur 2 in der
Gemarkung Niedersfeld nachgewiesen. Die Flurstücke werden zukünftig extensiv bewirtschaftet. 

III. Naturschutzrechtliche Bestimmungen

Rechtsgrundlagen

Landschaftsschutzgebiet (nachrichtliche Darstellung)

Wasserschutzgebiet  (WSG) "Winterberg-Niedersfeld", Schutzzone III (nachrichtliche Darstellung)
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